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Rechtsanwälte diskutieren über den Entwurf 
des Staatsratserlasses

Die Aufgaben der Rechtsanwaltschaft in unserem Staat 
sind untrennbar mit der Entwicklung der sozialisti
schen Gesellschaftsverhältnisse verbunden. Entspre
chend der wachsenden Bedeutung und Wirksamkeit des 
sozialistischen Rechts erhöhen sich auch die Rolle und 
die Verantwortung der Kollegien der Rechtsanwälte 
bei der Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit, bei 
der uneingeschränkten Aufdeckung der Wahrheit im 
Gerichtsverfahren, bei der Wahrung der Rechte und 
berechtigten Interessen der Bürger, Betriebe und Insti
tutionen. Durch ihre Tätigkeit tragen die Rechtsanwälte 
dazu bei, das Vertrauensverhältnis zwischen Bürger 
und Staat zu vertiefen. Zu ihrem Aufgabenkreis gehört 
nicht zuletzt auch die juristische Betreuung der sozia
listischen Industrie und Landwirtschaft mit der Viel
falt der sich daraus ergebenden Probleme, wie der 
Unterstützung der Konfliktkommissionen und der neu 
zu bildenden Schiedskommissionen.
Die Stellung, der Rechtsanwälte in unserem Staat hat 
Rudolf H i r s c h  völlig verkannt, wenn er schreibt: 
„... heute haben es die Advokaten schwer, durchzukom
men und Klienten zu finden ... Die Beziehungen der 
Menschen sind friedlicher geworden, und die kleinen 
Fälle werden von den Konfliktkommissionen der Be
triebe und in Zukunft auch von den Schiedskommissio
nen in den Wohngebieten entschieden“1. Das hört sich 
an, als würden die Rechtsanwälte über kurz oder lang 
arbeitslos. Das Gegenteil ist aber der Fall. Gerade weil 
die erzieherische, mobilisierende Rolle des Rechts 
immer stärker wird, kommt dem Schutz der Rechte und 
Interessen der Bürger und ihrer Erziehung zur frei
willigen Einhaltung der Gesetze immer größere Be
deutung zu. Auch die Tätigkeit der Rechtsanwälte, die 
ein wichtiges Organ der sozialistischen Rechtspflege 
sind, wird vielseitiger und verantwortungsvoller, weil 
sie nicht nur der Lösung eines Einzelfalls, sondern der 
Aufdeckung und Überwindung der Ursachen von Ge
setzesverletzungen dient2 3.
Die Mitglieder des Kollegiums der Rechtsanwälte im 
Bezirk Potsdam sind der Ansicht, daß die Gesetzgebung 
bisher die Funktion und die Bedeutung der Rechts
anwaltschaft als eigenverantwortliches Organ der 
Rechtspflege nicht in dem notwendigen Maße berück
sichtigt hat. Deshalb ist es u. E. erforderlich, in einem 
so bedeutsamen und auf lange Sicht wirkenden Ge
setzeswerk wie dem Rechtspflege-Erlaß des Staatsrates 
auch die Aufgaben und die Arbeitsweise der Rechts
anwaltschaft konkreter als beispielsweise in § 14 GVG 
und im Musterstatut der Rechtsanwaltskollegien fest
zulegen2.
Wir sind uns bewußt, daß in den Kollegien angesichts 
der wachsenden Aufgaben noch vieles verändert wer
den muß: Voraussetzung dafür ist die allseitige gesell
schaftswissenschaftliche und juristische Qualifizierung 
der einzelnen Mitglieder. Die Beschlüsse der Partei- 
und Staatsorgane, (auch auf Bezirks- und Kreisebene!) 
müssen viel stärker zur Grundlage der Arbeit aller 
Mitglieder gemacht werden, damit das sozialistische 
Recht wirksamer die Entwicklung der sozialistischen 
Gesellschaftsverhältnisse beeinflussen kann. Gegen-
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reihe des Staatsrates, Nr. 5/1962, S. 23, 25, 44 f.

wärtig beraten wir mit jedem Mitglied einen Qualifi
zierungsplan, der von seinen speziellen Kenntnissen 
und Wünschen ausgeht. Es ist u. a. vorgesehen, daß 
jedes Mitglied in einer der bestehenden Arbeitsgruppen 
(Strafrecht, Zivilrecht, Familienrecht usw.) mitarbeitet. 
Dort werden Spezialthemen behandelt, die sich aus dem 
Aufgabengebiet der jeweiligen Arbeitsgruppe ergeben. 
Nicht zuletzt müssen in die Qualifizierung auch Pro
bleme der Psychologie einbezogen werden4. Wir sind 
der Auffassung, daß in allen Justizorganen die Rolle 
dieser Wissenschaft bei der Wahrheitsermittlung unter
schätzt wurde und unsere Kenntnisse entsprediend 
dürftig sind. Die Tatsache, daß hierzu in unserer Fach
literatur bisher lediglich der Aufsatz des sowjetischen 
Wissenschaftlers I d a s c h k i n 5  erschien und dieser bis 
heute ohne erkennbaren Widerhall blieb, unterstreicht 
das. Das ist um so verwunderlicher, als dort solche 
interessanten Fragen aufgeworfen wurden, wie der 
Einfluß der Gefühle (Problem der Voreingenommen
heit), des Berufs, der Zeugen auf die Aussagen des Be
schuldigten, die sprachliche Fixierung der Aussage 
durch den Untersuchungsführer usw.
Wir erleben doch recht häufig, daß die Protokolle zu 
glatt sind, daß Begriffe verwandt werden, die der Zeuge 
oder der Angeklagte mit Sicherheit nicht gebraucht hat. 
Der Grenzverletzer z. B. spricht meist nicht sofort vom 
„antifaschistischen Schutzwall“. So steht es aber häufig 
im Protokoll. Für die Justizorgane ist es jedoch wichtig 
zu wissen, wie sich beispielsweise der Angeklagte (und 
nicht der Untersuchungsführer) bei seiner ersten Ver
nehmung ausgedrückt hat, weil ihnen das einen Ein
blick in seinen Bewußtseinsstand und damit Ansatz
punkte für die erzieherische Einflußnahme auf den Be
schuldigten gibt. Diese Fragen veranlaßten uns, mit 
Fachwissenschaftlern Verbindung aufzunehmen, um 
über Fragen der Psychologie zu diskutieren.
Im Strafverfahren könnte nach unserer Auffassung die 
Mitwirkung des Rechtsanwalts bei der Wahrheits
erforschung durch einige gesetzgeberische Maßnahmen 
verbessert werden: Wir denken an die frühzeitige Ein
beziehung des Anwalts in das Ermittlungsverfahren, 
z. B. durch das Recht auf schnellstmögliche Akten
einsicht und Erteilung der Sprecherlaubnis. Es ist 
ferner empfehlenswert, die Ein-Wochen-Frist zur Ein
legung der Beschwerde gegen den Haftbefehl (§§ 145, 
297 StPO) aufzuheben, damit beispielsweise auch der 
Rechtsanwalt, der erst nach Fristablauf mit der Ver
teidigung beauftragt wurde und der erkennt, daß die 
Fortdauer der IJntersuchungshaft ungesetzlich ist, ent
sprechende Maßnahmen einleiten kann.
Wir stellen die Frage zur Diskussion, ob nicht in allen 
Verfahren, in denen der Staatsanwalt mitwirkt, die 
Bestellung eines Verteidigers zur gesetzlichen Pflicht 
erhoben werden sollte. Dies ist z. B. im Strafprozeß
recht der RSFSR (Art. 49 Ziff. 1 StPO) ausdrücklich 
vorgesehen. Es steht außer Zweifel, daß die Mitwir
kung eines Verteidigers im Strafverfahren eine Garantie 
für die Erforschung der objektiven Wahrheit und für 
die Sicherung der Rechte des Bürgers ist. Jedes falsche 
Urteil beeinträchtigt das Vertrauen der Bürger zur 
Justiz und wirkt sich damit hemmend auf die sozia
listische Entwicklung aus. Deshalb muß geprüft wer-
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